
Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Lärmaktionsplans Stufe 4 der 
Gemeinde Wustermark im Zeitraum vom 11. März 2024 bis 08. April 2024 
 
Im Jahr 2019 wurde die Lärmaktionsplanung Stufe 3 für Hauptverkehrsstraßen in der 
Gemeinde Wustermark durchgeführt und beschlossen. Gemäß § 47d BImSchG ergibt sich die 
Verpflichtung, Lärmaktionspläne alle fünf Jahre zu überprüfen und ggf. fortzuschreiben.  
 
Im Lärmaktionsplan der Stufe 4 sind Verkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von 
mehr als 3 Mio. Kraftfahrzeugen (Kfz)/Jahr bzw. mit einer Belastung von über 8.000 Kfz/Tag 
zu untersuchen. In der Gemeinde Wustermark betrifft dies die Bundesautobahn 10 (A10) und 
die Bundesstraße 5 (B5). Im vorliegenden Entwurf des Lärmaktionsplans der Stufe 4 wurden 
auf Basis der im Jahr 2022 durch das Landesamt für Umwelt errechneten Lärmimmissionen 
die bestehenden Maßnahmen überprüft sowie neue Maßnahmen zur Lärmvermeidung und 
Lärmminderung für maßgebliche Lärmbrennpunkte erarbeitet und hinsichtlich ihrer 
Entlastungswirkung für betroffene Personen bewertet.  
 

Der Entwurf des Lärmaktionsplanes Stufe 4, Hauptverkehrsstraßen der Gemeinde 

Wustermark liegt in der Fassung vom Februar 2024 gemäß § 47d BImSchG in der Zeit vom 
 

11. März 2024 bis 08. April 2024 (einschließlich) 
 

zu jedermanns Einsicht in der  
    Gemeindeverwaltung Wustermark 
    Fachbereich II Standortförderung und Infrastruktur 

Herr Kollowa, Zimmer 228 (Mail: t.kollowa@wustermark.de | 
Telefon: 033234/ 73263)   
Hoppenrader Allee 1, 14641 Wustermark 

 

während der allgemeinen Dienstzeit 
 

Montag   10:00 Uhr bis 14:00 Uhr,  
Dienstag   8:00 Uhr bis 18:00 Uhr, 
Mittwoch   9:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 
Donnerstag   8:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 
Freitag    9:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
 

öffentlich aus.  
 

Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen zu diesem Entwurf 

schriftlich oder während der Dienststunden zur Niederschrift vorgebracht werden.  

 

Eingehende Stellungnahmen nach dieser Frist werden nicht berücksichtigt. Ein Antrag nach § 

47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend 

gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet 

geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
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